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Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport

Herrn Abgeordneten Jian Omar (GRÜNE)
über
den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin

über Senatskanzlei - G Sen -

Antwort
auf die Schriftliche Anfrage Nr. 19/11 373
vom 18. März 2022
über Beteiligung am und Mitnutzung des geplanten Ein- und Ausreisezentrums
am Flughafen BER durch das Land Berlin

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie
folgt:

1. Inwiefern ist das Land Berlin an den Planungen für ein Ein- und Ausreisezentrum am
Flughafen BER beteiligt? Gibt es hierzu Koordination bzw. Austausch zwischen den
Ländern Brandenburg und Berlin? Gibt es eine finanzielle Beteiligung des Landes Berlin
am geplanten Ein- und Ausreisezentrum am Flughafen BER?

2. Inwiefern plant das Land Berlin, das Ein- und Ausreisezentrum am Flughafen BER
mitzunutzen? Inwiefern plant das Land Berlin, insbesondere das sogenannte
„Gewahrsamsgebäude“ und das sogenannte „Rückführungsgebäude“ des Ein- und
Ausreisezentrums am Flughafen BER mitzunutzen?

3. Ist geplant, dass das Ein- und Ausreisezentrum am Flughafen BER nach dessen
Fertigstellung für vom Land Berlin veranlasste Abschiebungen genutzt wird? Wenn ja,
wie ist diese Nutzung geplant? Wenn ja, kann es im Rahmen dieser Nutzung dazu
kommen, dass das Ein- und Ausreisezentrum am Flughafen BER zum Zweck der
Abschiebehaft genutzt wird?
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Zu 1. bis 3.:
Dem Senat liegen keine Inhalte der Planungen des Landes Brandenburg zum
Bau und zur Nutzung eines Ein- und Ausreisezentrums am Flughafen BER vor. Es
ist nicht beabsichtigt, sich an dem geplanten Ein- und Ausreisezentrum zu
beteiligen oder dieses für aufenthaltsrechtliche Maßnahmen zu nutzen.

Berlin, den 2. April 2022

In Vertretung

Torsten Akmann
Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport


